
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an 
Bildschirmgeräten

 
(Bildschirmarbeitsverordnung - BildscharbV) Ausfertigungsdatum: 04.12.1996 

Vollzitat: "Bildschirmarbeitsverordnung vom 4. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1843), zuletzt 

geändert durch Artikel 437 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)" Stand: 

Zuletzt geändert durch Art. 437 V v. 31.10.2006 I 2407 

Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung 

folgender Richtlinie: 

Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (ABl. EG 

Nr. L 156 S. 14). Fußnote

Textnachweis ab: 20.12.1996 (+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht: 

Umsetzung der EWGRL 270/90 (CELEX Nr: 390L0270) +++

Die V wurde als Artikel 3 der V v. 4.12.1996 I 1841 (ArbSchEGRLUmsV) von der 

Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 5 dieser V 

mWv 20.12.1996 in Kraft getreten.

*

*

*

§ 6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens

 
(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit an 

Bildschirmgeräten, anschließend in regelmäßigen Zeitabständen sowie bei Auftreten von 

Sehbeschwerden, die auf die Arbeit am Bildschirmgerät zurückgeführt werden können, eine 

angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens durch eine fachkundige 

Person anzubieten. Erweist sich aufgrund der Ergebnisse einer Untersuchung nach Satz 1 

eine augenärztliche Untersuchung als erforderlich, ist diese zu ermöglichen.

(2) Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an 

Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn die Ergebnisse einer Untersuchung nach 

Absatz 1 ergeben, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht 

geeignet sind.
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